
Schnell und einfach: 

Ihre neue Plakette
� Checkliste: So bereiten 

Sie Ihr Fahrzeug auf die 
Hauptuntersuchung vor

Mehr Service für Sicherheit

Die GTÜ sorgt dafür, dass Sie sicher fahren. Ob Haupt- 
untersuchung, Sicherheitsprüfung, Abgasunter-
suchung oder Änderungsabnahme – die GTÜ mit 
ihren 1 800 Partnern ist bei Fragen rund ums Kfz Ihr 
kompetenter Ansprechpartner.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

GTÜ   Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart
Fon: 0711 / 9 76 76-0 · Fax: 0711 / 9 76 76-199
 www.gtue.de · info@gtue.de

Überreicht durch:

Hauptuntersuchung ohne Stress

Der bevorstehende Termin zur Hauptuntersuchung 
(HU) macht vielen Auto- und Motorradfahrern Kopf-
zerbrechen. „Kommt mein Fahrzeug ohne Beanstan-
dung durch? Werden Mängel festgestellt? Muss ich 
wiederkommen?“ Vergessen Sie den Stress. Bereiten 
Sie sich einfach mit der GTÜ auf diesen Termin vor. 

Wie Ihr Fahrzeug auf Anhieb durchkommt

Wenn Ihr Auto oder Motorrad die HU nicht besteht, 
müssen Sie erneut vorfahren. Das kostet Zeit und 
Geld. Besser Sie schauen Ihr Kfz vor dem HU-Termin 
einmal ganz genau an. Manche Mängel sind mit blo-
ßem Auge erkennbar und können durch eine Fach-
werkstatt in kurzer Zeit behoben werden, z. B. de-
fekte Leuchten, blinde Spiegel oder eine beschädigte 
Frontscheibe. Nehmen Sie sich einfach die umseitige 
Checkliste Punkt für Punkt vor. Dann kommen Sie 
möglichen Mängeln schnell selbst auf die Spur.

Viele Mängel und Schäden sind allerdings für Lai-
en nicht erkennbar. Bevor Sie die Hauptuntersuchung 
durchführen lassen, besuchen Sie eine Fachwerkstatt 
Ihres Vertrauens.

Wartezeiten – nicht bei uns

Die GTÜ-Partner sind fl exibel und kundenorientiert, so 
dass Sie hier garantiert nicht Schlange stehen – auch 
ohne Voranmeldung. Sie können natürlich auch tele-
fonisch einen Termin vereinbaren – immer kümmern 
sich motivierte Fachleute um Sie und Ihr Kfz. Das ist 
besonders praktisch, wenn Sie die Haupt- und Abgas-
untersuchung an einem Termin erledigen möchten. 
Mit der GTÜ ist dies kein Problem.

GTÜ-Prüfi ngenieure bundesweit

Die GTÜ ist die größte Überwachungsorganisation 
freiberufl icher, unabhängiger Kfz-Sachverständiger 
in Deutschland. Das Netz mit über 15 000 GTÜ-Prüf-
stützpunkten in Kfz-Werkstätten und Autohäusern 
sowie an eigenen Prüfstellen der GTÜ-Partner ist 
fl ächendeckend. Auch in Ihrer Nähe gibt es sicher 
einen GTÜ-Partner. Hier erhalten Sie kompetente Bera-
tung von erfahrenen Kfz-Profi s – auch zu den Themen 
Sicherheit, Zubehör, Anhänger, Dachträger, Wohn-
mobile, Wohnwagen und Änderungsabnahmen etc. 
Die GTÜ-Prüfi ngenieure bieten Ihnen Qualität und 
Service rund ums Kfz. Ihren GTÜ-Partner fi nden Sie 
auch im Internet: www.gtue.de. 
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Schnell und einfach:

Ihre neue Plakette

Checkliste: So bereiten 
Sie Ihr Motorrad auf die 
Hauptuntersuchung vor

GTÜ-Prüfingenieure bundesweit
Die GTÜ ist die größte Überwachungsorganisation freiberuf-
licher, unabhängiger Kfz-Sachverständiger in Deutschland. 
Das Netz mit über 15.000 GTÜ-Prüfstützpunkten in Kfz-Werk-
stätten und Autohäusern sowie an eigenen Prüfstellen der 
GTÜ-Partner ist flächendeckend. Auch in Ihrer Nähe gibt es 
einen GTÜ-Partner. Hier erhalten Sie kompetente Beratung 
von erfahrenen Kfz-Profis – auch zu den Themen Sicherheit, 
Zubehör, Anhänger, Dachträger, Wohnmobile, Wohnwagen 
und Änderungsabnahmen etc. Die GTÜ-Prüfingenieure bieten 
Ihnen Qualität und Service rund ums Kfz bzw. Motorrad. Ihren 
GTÜ-Partner finden Sie auch im Internet: www.gtue.de.

Wartezeiten – nicht bei uns
Die GTÜ-Partner sind flexibel und kundenorientiert, so dass 
Sie hier garantiert nicht Schlange stehen – auch ohne Voran-
meldung. Sie können natürlich auch telefonisch einen Termin 
vereinbaren – immer kümmern sich motivierte Fachleute um 
Sie und Ihr Motorrad.

Mehr Service für Sicherheit
Die GTÜ sorgt dafür, dass Sie sicher fahren. Ob Hauptuntersuchung 
oder Änderungsabnahme – die GTÜ mit ihren 1.800 Vertragspart-
nern ist bei Fragen rund ums Motorrad Ihr kompetenter Ansprech-
partner.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH

Vor dem Lauch 25 • 70567 Stuttgart

Fon: 07 11 / 9 76 76 -0 • Fax: 07 11 / 9 76 76 -199

E-Mail: info@gtue.de • Internet: http://www.gtue.de

Überreicht durch:

Hauptuntersuchung ohne Stress
Der bevorstehende Termin zur Hauptuntersuchung (HU) 
macht vielen Motorradfahrern Kopfzerbrechen. „Kommt mein 
Motorrad ohne Beanstandung durch? Werden Mängel festge-
stellt? Muss ich wieder kommen?“ Vergessen Sie den Stress. 
Bereiten Sie sich einfach mit der GTÜ auf diesen Termin vor.

Wie Ihr Fahrzeug auf Anhieb durchkommt
Wenn Ihr Motorrad die Hauptuntersuchung (HU) nicht besteht, 
müssen Sie erneut vorfahren. Das kostet Zeit und Geld. Besser 
Sie schauen Ihr Motorrad vor dem HU-Termin einmal ganz ge-
nau an. Denn manche Mängel sind mit bloßem Auge erkennbar 
und können durch eine Fachwerkstatt in kurzer Zeit behoben 
werden, z. B. defekte Leuchten oder zu niedrige Profiltiefe. 
Nehmen Sie sich einfach die nachfolgende Checkliste Punkt 
für Punkt vor. Dann kommen Sie möglichen Mängeln schnell 
selbst auf die Spur.

Einige Mängel und Schäden sind allerdings für Laien nicht 
erkennbar. Bevor Sie die Hauptuntersuchung durchführen 
lassen, besuchen Sie eine Fachwerkstatt Ihres Vertrauens.
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Schnell und einfach:

Ihre neue Plakette

Checkliste: So bereiten 
Sie Ihre land- oder 
forstwirtschaftliche 
Zugmaschine auf die 
Hauptuntersuchung vor

HU-Fristen für lof Zugmaschinen
Alle Zugmaschinen mit einer bauartbedingten Höchst-
geschwindigkeit ≤ 40 km/h sind im Abstand von 24 Mo-
naten zur HU vorzuführen, unabhängig vom zulässigen 
Gesamtgewicht.

Alle Zugmaschinen mit einer bauartbedingten Höchst-
geschwindigkeit > 40 km/h sind im Abstand von 12 Mo-
naten vorzuführen, bei einem Gesamtgewicht ≤ 7,5 t.

Überschreitet das zulässige Gesamtgewicht 7,5 t, ist zu-
sätzlich eine Sicherheitsprüfung (immer sechs Monate 
nach der erfolgten Hauptuntersuchung) erforderlich.

Fragen hierzu beantwortet Ihnen Ihr GTÜ-Partner.

Viele Mängel und Schäden sind allerdings für Laien 
nicht erkennbar. Bevor Sie die Hauptuntersuchung 
durchführen lassen, sollten Sie im Zweifelsfall die 
Fachwerkstatt Ihres Vertrauens aufsuchen.

GTÜ-Prüfingenieure bundesweit
Die GTÜ ist die größte Überwachungsorganisation freibe-
ruflicher, unabhängiger Kfz-Sachverständiger in Deutsch-
land. Mit ihren 1.800 Vertragspartnern, über 15.000 Prüf-
stützpunkten und einem Netz von eigenen Kfz-Prüfstellen 
arbeitet die GTÜ deutschlandweit.

Auch in Ihrer Nähe gibt es sicher einen GTÜ-Partner, der Sie 
in sämtlichen Fragen in Bezug auf Kraftfahrzeuge kompe-
tent beraten kann.

Die GTÜ-Prüfingenieure bieten Ihnen Qualität und Kom-
petenz rund ums Kfz. Ihre GTÜ-Partner finden Sie auch im 
Internet unter www.gtue.de.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Arbeitsgerät unfallfreies 
arbeiten.

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25 • 70567 Stuttgart
Fon: 0711 97676-0 • Fax: 0711 97676-199
info@gtue.de • www.gtue.de

Überreicht durch:

Mehr Service für Sicherheit
Schaut man sich heute auf unseren Straßen um, ist eine 
Veränderung erkennbar. Gehörten früher nur Pkw, Lkw, 
Motorräder und Anhänger zum alltäglichen Verkehrs-
aufkommen, so findet man heute immer häufiger große 
land- und forstwirtschaftliche (lof) Zugmaschinen auf 
unseren Straßen.

Durch die zunehmenden Gewichte und die immer höhe-
ren bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten dieser 
Zugmaschinen liegt es in der Verantwortung des Halters, 
deren Verkehrssicherheit und Vorschriftmäßigkeit auf-
recht zu erhalten, was gleichzeitig auch eine Werterhal-
tung mit sich bringt.

Diese Checkliste soll Ihnen eine kleine Hilfestellung bieten, 
Ihre Zugmaschinen in einem verkehrssicheren Zustand zu 
erhalten. Durch eine gute Vorbereitung verhindern Sie, 
dass eine zeit- und kostenaufwändige Nachuntersuchung 
ansteht, falls Ihr Kfz gravierende Mängel aufweist.

Bereiten Sie sich mit der GTÜ auf den nächsten Termin 
zur Hauptuntersuchung (HU) vor.

Manche Mängel lassen sich oft mit bloßem Auge erken-
nen. Nutzen Sie einfach diese Checkliste, um Mängeln 
möglichst schnell auf die Spur zu kommen.

Was ist sonst noch wichtig?
Bitte legen Sie dem zuständigen GTÜ-Prüfingeni-
eur vor Durchführung der HU die entsprechenden 
Zulassungsdokumente sowie eventuell vorhandene 
Beiblätter (für die zulässigen Reifenkombinationen) 
vor.

Soll zusätzlich eine technische Änderung als ord-
nungsgemäß bestätigt werden, z. B. der nachträg-
liche Anbau einer Druckluftbeschaffungsanlage, so 
benötigt der GTÜ-Prüfingenieur außerdem noch das 
Teilegutachten, die Genehmigung nach EU-Recht, 
die Betriebserlaubnis oder die Bauartgenehmigung 
für das zu begutachtende Teil.

Seit dem 1.12.1999 gibt es die sogenannte Fällig-
keitsdatierung (ausgenommen Saarland). D. h. bei 
einer Überziehung der Plakettenlaufzeit ist der GTÜ-
Prüfingenieur verpflichtet, die Prüfplakette zurück 
zu datieren. Wenn Sie mit einem Kfz und einer über-
zogenen Plakettenlaufzeit in eine Verkehrkontrolle 
kommen, wird ein Bußgeld fällig. Vereinbaren Sie 
daher rechtzeitig einen Termin für Ihre nächste HU.

Sie können das Fälligkeitsdatum für die nächste 
Hauptuntersuchung auf der Prüfplakette, die auf 
dem hinteren Kennzeichen Ihres Kfz angebracht ist, 
selbst ablesen.

Besteht für Ihr Kfz (z. B. bei manchen Unimog-Fahr-
zeugen) eine AU-Pflicht, so lässt sich deren Fälligkeit 
auf der AU-Prüfplakette auf dem vorderen Kennzei-
chen ablesen. Ihr GTÜ-Prüfingenieur führt dann für Ihr 
Kfz die erforderliche Abgasuntersuchung durch.
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Kompetent und sachverständig:

Ihre Oldtimer-
begutachtung

 Checkliste: Prüfen Sie selbst, 
ob Ihr Fahrzeug als Old timer 
nach § 23 StVZO eingestuft 
werden kann.

überreicht durch:

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25 • 70567 Stuttgart
Fon: 0711 97676-0 • Fax: 0711 97676-199
E-Mail: info@gtue.de • www.gtue.de St
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GTÜ-Prüfi ngenieure bundesweit
Die GTÜ ist die größte amtlich anerkannte Überwa-

chungsorganisation freiberufl icher Kfz-Sachverstän-

diger in Deutschland. An über 15.000 GTÜ-Prüfstütz-

punkten in Autohäusern sowie eigenen Prüfstellen 

erhalten Sie kompetente Beratung von erfahrenen 

Kfz-Profi s – für „Mehr Service für Sicherheit“. Ihren 

GTÜ-Partner fi nden Sie unter: www.gtue.de.

Spezielle HU-ChecklistenDas Historische (H-) Kennzeichen
Es unterscheidet sich von den üblichen Kfz-Kenn-

zeichen durch den Zusatz „H“ an der rechten Seite. 

Fahrzeuge mit diesem Kennzeichen unterliegen den 

Vorschriften der StVZO und können uneingeschränkt 

am Straßenverkehr teilnehmen. Haupt untersuchung 

(HU) und Abgasuntersuchung (AU) sind auch hier 

erforderlich. Vorteil für den Fahrzeughalter: Für sein 

Fahrzeug gelten geringere Steuersätze, als für „nor-

mal“ zugelassene Fahrzeuge.

Das rote 07er-Kennzeichen
Hier handelt es sich um ein Wechselkennzeichen, das 

für mehrere Oldtimer verwendet werden kann. Die 

Zulassungsbehörde dokumentiert, welche Fahrzeuge 

mit diesem Kennzeichen am Straßenverkehr teil-

nehmen dürfen; allerdings nur, um Oldtimerveran-

staltungen zu besuchen oder Probe- und Werkstatt-

fahrten durchzuführen. Je nach Zulassungsbehörde 

entfallen HU und AU.

Sie erhalten die HU-Checklisten bei Ihrem GTÜ-Part-

ner oder unter www.gtue.de. Der GTÜ-Partner in 

Ihrer Nähe berät Sie gern. Auch ihn fi nden Sie ganz 

leicht im Internet unter www.gtue.de.

Pkw Motorrad land-/forstwirt. 
Zugmaschinen

Was ist eine Oldtimer?
Oldtimer sind Fahrzeuge, die ein Mindestalter von 

30 Jahren haben und in einem gepfl egten und gut 

erhaltenen Originalzustand sind. Sie möchten wissen, 

ob Ihr Fahrzeug als Oldtimer eingestuft werden kann? 

Dann können Sie mit dieser Checkliste die wesent-

lichen Punkte an Ihrem Fahrzeug prüfen. In Verbin-

dung mit der entsprechenden HU-Checkliste (Pkw, 

Krad, lof Zugmaschinen) sind Sie dann bestens auf die 

Oldtimerbegutachtung vorbereitet. Und vielleicht 

haben Sie demnächst ein „kraftfahrzeugtechnisches 

Kulturgut“ vor Ihrer Haustüre stehen.
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Checkliste zur Vorbereitung auf die Oldtimerbegutachtung nach § 23 StVZO

1. Fahrzeugalter ja nein

• Ist das Fahrzeug nachweislich vor mehr 

als 30 Jahren hergestellt worden?  

• Liegt ein Nachweis zum Erstzulassungs- 

datum vor (z. B. entsprechende Fach- 

literatur)?  

2. Fahrzeugidentität

• Ist die Fahrzeug-Indent.-Nr. lesbar?  

• Ist das Typschild lesbar?  

3. Fahrzeugzustand

• Befindet sich Ihr Fahrzeug in einem 

guten Pflege- und Erhaltungszustand?  

• Hat das Fahrzeug nur leichte 

Gebrauchsspuren?  

• Hat Ihr Fahrzeug keine fehlenden Teile?  

• Ist die Lackierung fehlerfrei (keine Risse, 

Blasen, matte Stellen)?  

• Ist das Fahrzeug technisch mängelfrei im 

Sinne der StVZO (siehe spezielle HU- 

Checkliste, Rückseite) unter Berück- 

sichtigung des damaligen Standes der 

Technik?  

• Sind keine erkennbaren Unfallrest- 

schäden sichtbar?  

4.1 Originalzustand ja nein

• Befindet sich Ihr Fahrzeug im Originalzu- 

stand? Bitte prüfen Sie dies mit Hilfe von 

4.2. Wenn Sie bei einer oder mehreren Fahr- 

zeugbaugruppen eine Änderung festgestellt 

haben,  kreuzen Sie bitte „nein“ an.  

Falls Sie „nein“ angekreuzt haben, füllen Sie bitte 

Punkt 4.3 aus, bei „ja“ direkt bei Punkt 5 fortfahren.

4.2 An welchen Fahrzeugbaugruppen/Unter- 

punkten wurde eine Änderung vor- 

genommen (bitte ankreuzen)?

• Außenhaut und Lack 

• Rahmen 

• Fahrwerk 

• Motor und Getriebe 

• Bremsanlage 

• Lenkung 

• Reifen und Räder 

• Lichttechnische Einrichtung (LTE) 

• Radio und Lautsprecher 

• Sitze und Gurte 

• Innenraum und Armaturenbrett 

 

Der GTÜ-Oldtimer-Sachverständige ist Ihnen auch gern bei 

der Recherche der erforderlichen Nachweise behilflich.

4.3 Zeitgenössische Abweichungen 

(techn./opt.) vom Originalzustand (4.2)

• Wurden die zeitgenössischen Abwei- 

chungen jeweils innerhalb der ersten 

10 Jahre durchgeführt oder wären sie 

damals möglich gewesen?  

• Liegen zu den zeitgenössischen Ab- 

weichungen vom Originalzustand 

jeweils Nachweise vor?  

5. Nur bei Krafträdern

• Ist ein Tank in Originalausführung oder 

aus der Fahrzeugbaureihe vorhanden?  

• Ist der Tank ein Nachbau des Original- 

tanks mit Herstellerfreigabe?  

 

Behindertengerechte Bedienung: Ein nachträglicher fach-

gerechter Umbau auf eine beliebig ausgeführte behinder-

tengerechte Bedienung stellt bei vorhandenem Prüfzeugnis 

keine unzulässige Veränderung des Originalzustands dar. Die 

Vorschriften über die Führung von Behindertenfahrzeugen 

bleiben dadurch unberührt.

Wenn Sie alle Fragen mit „ja“ beantworten konn-

ten, sind Sie auf die Oldtimerbegutachtung nach 

§ 23 StVZO für Ihr Fahrzeug bestens vorbereitet.

Bitte beachten Sie: Dass für eine Oldtimerbegutachtung nach § 23 StVZO auch eine technische Untersuchung im Umfang einer HU erforderlich ist. 

Prüfen Sie bitte Ihr Fahrzeug zusätzlich anhand der speziellen HU-Checklisten für Pkw, Motorrad oder lof Zugmaschinen (siehe Rückseite).

Falls sich Ihr Fahrzeug in solch einem Pflege- und 

Erhaltungszustand befindet, brauchen Sie sich keine 

Sorgen um die erfolgreiche Oldtimerbegutachtung 

zu machen.

Bei Hot Rods ist in der Regel die zeitgenössische 

Abweichung vom Originalzustand wesentlich um-

fangreicher, als dies innerhalb der ersten zehn Jahre 

möglich gewesen wäre. Eine Einstufung als Oldtimer 

ist somit nicht möglich.

Dokumente/Nachweise nicht vergessen

Bringen Sie bitte alle notwendigen schriftlichen 

Dokumente sowie ggf. Fachliteratur zur Nachweisfüh-

rung Ihres Fahrzeuges mit. Der GTÜ-Oldtimerservice 

(www.gtue.de) kann Ihnen auch hier weiterhelfen.

Ford A Coupé, 1930

Ford A Coupé, Hot Rod


